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Begriffsbestimmung
Unter den Begriffen „Sex“ und „sexuelle Handlungen“ verstehen 
wir im weiteren Text alle sexuell motivierten oder auf sexuelle 
Befriedigung gerichteten Handlungen an, mit oder vor einer 
Person oder mehreren Personen.

Recht auf Sexualität
Grundgesetz Artikel 2 
Jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit, das heißt auch auf die Gestaltung seiner eigenen 
Sexualität. Grenzen sind da, wo schützenswerte Belange 
anderer betroffen sind und strafrechtliche Vorschriften gelten, 
z.B. Schutz vor Missbrauch.

Recht auf Erziehung
Elternverantwortung und Jugendhilfe 
§ 1 SGB VIII
Jeder junge Mensch hat das Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
Person. Auch hier schließt Entwicklung Sexualität mit ein, d.h. 
es gibt ein Recht auf Aufklärung, Information und Erleben von 
eigener Sexualität.

Der Schutz von Kindern  
und Jugendlichen
Sexueller Missbrauch von Kindern
§ 176, 176a StGB 
Alle sexuellen Handlungen an, vor und mit einem Kind 
unter 14 Jahren gelten als Missbrauch, sind verboten und 
werden je nach Schwere des Falles mit nicht unerheblicher 
Freiheitsstrafe bestraft. Dies gilt auch für Personen, die ein Kind 
dazu bestimmen, dass es sexuelle Handlungen vornimmt (auf-
reizendes, geschlechtbetontes Posieren) und zwar unabhängig 
von einer Einwilligung des Kindes oder der Eltern. Bereits der 
Versuch des sexuellen Missbrauches von Kindern ist strafbar.

Sexueller Missbrauch von Jugendlichen
§ 182 StGB 
Sex mit Jugendlichen unter 18 Jahren ist für Jugendliche und 
Erwachsene verboten, wenn dabei eine Zwangslage ausge-
nutzt wird. Grundsätzlich ist einvernehmlicher (d.h. freiwilliger) 
Sex unter Minderjährigen ab 14 Jahren straffrei. Für Volljährige 
ist Sex mit Jugendlichen unter 18 Jahren nicht erlaubt, wenn 
Entgelt geleistet wird (Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren). Ebenfalls strafbar ist Sex mit Jugendlichen unter 16 
Jahren, wenn Personen über 21 Jahre dabei die fehlende Fä-
higkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzen 
(Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren). 
Auch der Versuch des sexuellen Missbrauchs 
von Jugendlichen ist bereits strafbar.
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Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen
§ 174 Abs. 1 StGB
Sex mit Schutzbefohlenen (Personen unter 16 Jahren, die 
jemandem zur Erziehung, Ausbildung oder zur Betreuung in der 
Lebensführung anvertraut sind bzw. leibliche oder angenom-
mene Kinder unter 18 Jahren) und Sex unter Missbrauch eines 
Abhängigkeitsverhältnisses ist verboten und wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren bestraft.

§ 174 Abs. 2 und 3 StGB
Wer vor obigem Personenkreis sexuelle Handlungen an sich 
vornimmt, bzw. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er 
sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt, macht sich strafbar.
Bereits der Versuch des sexuellen Missbrauches von Schutzbe-
fohlenen wird strafrechtlich verfolgt.

Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
§ 180 Abs. 1 StGB
Wer sexuelle Handlungen vor oder an einem Mädchen oder 
Jungen unter 16 Jahren vermittelt oder dafür Gelegenheiten 
schafft und damit direkt unterstützt, macht sich strafbar. Per-
sonensorgeberechtigte, z.B. Eltern/Vormund sind davon nicht 

d.h. sie fügen dem Mädchen oder Jungen dadurch Schaden zu 
(Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren).

§ 180 Abs. 2 und 3 StGB
Wer eine Person unter 18 Jahren dazu bestimmt, sexuelle 
Handlungen gegen Entgelt an oder vor einem Dritten vorzu-
nehmen oder vornehmen zu lassen oder wer solche Handlun-
gen vermittelt oder unterstützt, wird bestraft (Geldstrafe bzw. 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren). Auch wer eine Person unter 
18 Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 
Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, dazu bestimmt, 
sexuelle Handlungen an oder vor einem Dritten vorzunehmen 
oder an sich vornehmen zu lassen, macht sich strafbar (Geld-
strafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren). 
In beiden Fällen ist schon der Versuch gesetzwidrig.

§ 171 StGB 

LehrerInnen, ErzieherInnen, BetreuerInnen) gegenüber einem 
Mädchen oder Jungen unter 16 Jahren gröblich verletzt und sie 
oder ihn in die Gefahr bringt, bei der körperlichen oder psychi-
schen Entwicklung Schaden zu nehmen (z.B. durch Prostituti-
on),  wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft. Dabei geht es immer um die Abwägung zwischen 
notwendiger Aufsicht und Unterstützung von Selbständigkeit.



Oft nachgefragt . . .
und altersunabhängig
Sexueller Missbrauch
widerstandsunfähiger Personen
§ 179 StGB
Sex unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit (krank-
hafte seelische Störung/ tiefgreifende Bewusstseinsstörung/ 
geistige Behinderung/ schwere andere seelische Störung/ 
körperliche Wehrlosigkeit/ Suchtkrankheit) gilt als Missbrauch 
(Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren).

Sexuelle Nötigung/ Vergewaltigung
§ 177 StGB
Sex unter Gewalt (Drohungen) oder unter Ausnutzung 
einer schutzlosen Lage des Opfers (eines Mädchens/ eines 
Jungen, einer Frau/ eines Mannes) gilt als sexuelle Nötigung 
(Freiheitsstrafe ab einem Jahr bis zu 15 Jahren); 
beim Eindringen in den Körper als Vergewaltigung  
(Freiheitsstrafe ab zwei Jahren bis zu 15 Jahren).

Exhibitionistische Handlungen
§ 183 StGB  
Exhibitionismus (d.h. Entblößung/ Zeigen der eigenen Ge-
schlechtsteile) als Belästigung Unbeteiligter ist bei Männern 
strafbar.

Förderung der Prostitution
§ 180a StGB
Wer einer Person unter 18 Jahren zur Ausübung der Prosti-
tution eine Unterkunft gewährt oder Personen zur Prostitution 
anhält oder ausbeutet (z.B. Zuhälter), wird bestraft (Geldstra-
fe bzw. Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren).

Beischlaf zwischen Verwandten
§ 173 StGB
Sex mit eigenen Kindern/Enkeln etc. oder mit eigenen Eltern/
Großeltern usw. und unter Geschwistern (auch wenn er 
einvernehmlich wäre) ist verboten. Straffrei bleiben Beteiligte 
unter 18 Jahren.
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Auch nachgefragt . . .
und altersunabhängig
Verbreitung pornographischer Schriften 
§ 184 ff StGB
Das Anbieten, Zeigen, Verkaufen und sonstiges Zugänglich-
machen von pornographischen Bildern, Darstellungen oder 
Filmen an Personen unter 18 Jahren ist strafbar (Geldstrafe 
bzw. Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr). Ob „einfache“ oder 
„harte“ Pornographie (höherer Strafrahmen) vorliegt, wird im 
Einzelfall entschieden. Bereits der Besitz von Kinderporno-
graphie ist für Jugendliche und Erwachsene verboten!
Der Besitz von Jugendpornographie ist für Erwachsene 
strafbar. So darf z.B. ein Volljähriger keine pornographischen 
Bilder der minderjährigen Freundin auf dem Handy gespei-
chert haben! 
Jugendliche, die jugendpornographische Medien besitzen, 
die einvernehmlich entstanden sind, machen sich nicht 
strafbar.

§ 176 Abs. 4 Ziff. 4 StGB
Kindern unter 14 Jahren gegenüber ist jegliches Zeigen oder 
Erzählen pornographischer Inhalte verboten und wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. 

Sexuelle Darstellung im Internet
Pornographie ist im schnell zugänglichen Internet weit 
verbreitet. Nach dem Gesetz - siehe oben - darf Kindern und 
Jugendlichen unter 18 Jahren kein pornographisches Materi-
al zugänglich gemacht werden. 
Es gibt viele Bemühungen, Verstöße zu verhindern, aufzude-
cken und zu beseitigen. Aufgrund des weltweiten Angebotes 
kann die Gesetzgebung aber nicht immer entscheidenden 

Ausland landen so auf deutschen Computern und können 
bei Kindern zu seelischen und psychischen Schädigungen 
führen. 
Meist suchen Kinder und Jugendliche nicht aktiv nach porno-
graphischen Angeboten, sie erhalten sie ohne es zu wollen,  
z.B. beim Vertippen einer Internetadresse oder durch 
Spam-Mails. Oft sind auch prominente Internetadressen von 
pornographischen Angeboten umlagert. 
Grundsätzliche Vorsicht ist beim Herunterladen von Dateien 
zu empfehlen. Zum Beispiel werden so auch - unbewusst 
bzw. leichtfertig - Verträge oder Abonnements abgeschlos-
sen.
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ONLINE-BERATUNG
www.bke-jugendberatung.de
www.das-beratungsnetz.de
www.jugendberatung-berlin.de
www.jungen-netz.de
www.sextra.de

Nützliche Internetadressen!
www.ane.de
www.berlin.de/ba-mitte/org/gesundheitsamt/sti.html
www.big-berlin.info
www.ejf.de
www.fpz-berlin.de
www.lara-berlin.de
www.mannege.de
www.opferhilfe-berlin.de
www.profamilia.de/berlin

Website in 12 Sprachen - für Jugendliche und Erwachsene
www.zartbitter.de

vor allem für Jugendliche:
www.jugendberatung-berlin.de
www.jugendnetz-berlin.de
www.kinderschutzbund-berlin.de
www.loveline.de
www.nummergegenkummer.de
www.sexualaufklaerung.de
www.wildwasser-berlin.de

vor allem für Eltern, Lehrer, Multiplikatoren:
www.beranet.de (Hilfe beim Erstellen von Beratungswebsites)
www.berlin.de/polizei/bezirk/dir4
www.bzga.de
www.gegen-missbrauch.de
www.kinderschutz-zentrum-berlin.de

Berliner Beratungsstellen 
Berliner Notdienst Kinderschutz
Krisenberatung und – intervention für Kinder, Jugendliche, 
deren Eltern und Freunde
Kindernotdienst  (  0-13 Jahre) 61 00 61
Jugendnotdienst  (14-18 Jahre) 61 00 63
Krisentelefon für Kinder in Not: 902 77 55 55

Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V.
Krisentelefon kostenfrei: 
0800 111 0 444

Kinder- u. Jugendnotdienst 
Kontakt- u. Beratungsstelle Berlin
Fasanenstraße 91, 10623 Berlin - Charlottenburg 
31 99 09 68 0

O
NL

IN
E 

/ I
NF

O
RM

AT
IO

NE
N

BE
RA

TU
NG

wo?









§
§

§ § §

§bedingt
erlaubt

erlaubt

Altersabhängige Sexualkontakte

Alter unter 14 14 - 17 volljährig ab 21

unter 14

14 - 17

volljährig

ab 21

Tabelle kann nur angewandt werden, wenn
-  kein Entgelt geleistet wird
-  kein Abhängigkeitsverhältnis vorliegt
-  die Sexualpartnerin/der Sexualpartner nicht widerstandsunfähig ist und
-  keine Gewalt angewandt wird (= einvernehmlicher Sex)
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